
Hinweis nächtliches Dauerparkieren 

Ihr Fahrzeug wurde durch das von der Politischen Gemeinde St. Margrethen 

beauftragte Vollzugsorgan kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass für Ihr 

Fahrzeug keine Parkgebühr für das nächtliche Dauerparkieren auf 

öffentlichem Grund entrichtet worden ist. Diese Parkgebühr ist gemäss 

untenstehender Anleitung zu entrichten. Bei erneuter Feststellung Ihres 

Fahrzeuges ohne entrichtete Gebühr wird eine Busse in der Höhe von 

CHF 100.- ausgestellt. 

REGLEMENT über Abgaben für Motorfahrzeugabstellplätze und das Dauerparkieren auf 

öffentlichem Grund (enthaltend alle Nachträge und Änderungen bis 1. März 2023) Art. 9 ff und Art. 

19 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


